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Projekt Fluglärmschutzkommission (FLSK) vor Ort 

Gegenstand Kurzbericht 

Datum 02.06.2016, 18:00–21:00 Uhr 

Ort Ganztagszentrum Bargteheide, Am Markt 2, 22941 Bargteheide 

Teilnehmer ca. 60 Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder der Fluglärmschutzkom-
mission (FLSK), Fluglärmschutzbeauftragte, Vertreter Bürgerinitiati-
ven, Daniel Luchterhandt (Moderation),  Michelle Godon (Protokoll) 
 

  
 
 
FLSK vor Ort 
Kurzbericht 
 
Die Veranstaltung „FLSK vor Ort“ in Bargteheide am 02.06.2016 war die zweite Veranstaltung ihrer 
Art und diente zum Austausch der verschiedenen Positionen aller Beteiligten zum Thema „Flug-
lärm in Bargteheide“, im Kreis Stormarn und darüber hinaus. Da die Anzahl der Beschwerden ge-
gen den Fluglärm der in Fuhlsbüttel landenden Flugzeuge in letzter Zeit rasant gestiegen war, hat 
die Fluglärmschutzkommission betroffene und interessierte Bürger sowie Politiker eingeladen, in 
einen Dialog zu treten. Ziel der Veranstaltung war es nicht, Beschlüsse zu fassen, sondern sich 
gegenseitig zu informieren und einen Austausch der Akteure zu ermöglichen. 
 
Verlauf der Veranstaltung 
 
Nach der Begrüßung und einleitenden Worten durch den Vorsitzenden der Fluglärmschutzkom-
mission (FLSK), Herrn Harald Rösler, informiert Frau Pieroh-Joußen als Fluglärmschutzbeauftrag-
te über die gegenwärtige Situation in Sachen Fluglärm und Fluglärmschutz bezogen auf Bargte-
heide und die anderen östlich des Hamburger Flughafen gelegenen Bereiche. 
 
Frau Pieroh-Joußen erklärt, dass sich der Flughafen Hamburg teilweise auf Flächen des Landes 
Schleswig-Holstein befinde und die Wohnbebauung der umliegenden Gemeinden dicht an den 
Flughafen heranreiche. Die Betriebszeit des Flughafens sei zwischen 6 und 23 Uhr festgelegt und 
reiche somit eine Stunde in die gesetzlich vorgeschriebene Nachtzeit hinein, die um 22 Uhr 
beginne. Des Weiteren stellt Frau Pieroh-Joußen Maßnahmen zur Reduktion der Lärmbelastun-
gen, wie beispielsweise den Einbau von Lärmschutzfenstern, vor. Sie erläutert außerdem, dass 
der ehemalige 10-Punkte Plan auf Empfehlung der Bürgerschaft zu einem 16-Punkte Plan 
weiterentwickelt wurde und der Landeanflug seit Herbst 2014 von vier auf sieben bis zehn 
nautische Meilen geändert wurde. (Anlage 1: Präsentation) 
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Nachfragen 
Eine Bürgerin aus Jersbek möchte wissen, wie man in das Schallschutzfensterprogramm 
aufgenommen werde. Frau Pieroh-Joußen erwidert, dass der Bereich um den Flughafen in Tag- 
und Nachtschutzzonen eingeteilt ist. Ob Anspruch auf die Förderung von Schallschutzmaßnahmen 
besteht, hängt von der Entfernung der Wohnung vom Flughafen ab. Ein Antrag könne beim Bezirk 
gestellt werden. Da sich Jersbek allerdings außerhalb der Schutzzone befindet, bestehe für die 
Bürgerin kaum Aussicht auf eine Förderung von Schallschutzmaßnahmen. 

Der Bürgerin ist ferner der Verwendungszweck der aus den Verspätungen erlösten Entgelte, die 
von den Airlines bezahlt werden müssen, unklar. Ein Mitarbeiter der Flughafen Hamburg GmbH, 
stellt dar, dass ein Großteil des Entgelts (ca. 60%) direkt in Lärmschutzprojekte fließe. 

Statements von Bürgerinitiativen 
Im Anschluss zu den Verständnisfragen folgte ein zehnminütiges Statement der Bürgerinitiative 
Ahrensburg durch einen Vertreter der BI mit Präsentation (Anlage 2). Er schildert den Umstand, 
dass die Fluglärmbelastung seit der Regelungsänderung bezüglich der nautischen Meilen 
zugenommen habe und welche Missstände für die Bürger dadurch herrschen. Er kritisiert die 
Flugtätigkeiten des Hamburger Flughafens und stellt die Frage, warum der Großteil der 
Landeanflüge von Norden her durchgeführt werde und somit einen Bogen über Stormarn fliege, 
auch wenn doch fast alle Flugzeuge aus südlicheren Regionen kommen. Daraus leitet er die 
Schlussfolgerung ab, dass drei Viertel des durch Hamburg entstehenden Fluglärms absichtlich auf 
Schleswig-Holstein gelegt werden. Er beteuert, dass sein Ziel nicht das „Hin- und Herschieben 
von Lärm und Dreck“ sei, sondern eine nachhaltige Fluglärmreduzierung für alle. Zur 
Konsensfindung schlägt er einen bürgerverträglicheren Flughafenbetrieb vor, der die Bürger im 
Nord-Osten Hamburgs entlastet. 
Folgende Maßnahmen schlägt er u. a. vor: 

- Anpassung der Betriebszeiten an die gesetzliche Nachtzeit (22-6 Uhr) 
- verringerte Flugtätigkeit am Wochenende und zu Feiertagen 
- Landeanflüge auch aus Süden durchzuführen, ohne einen Bogen über Stormarn zu fliegen 

Der Sprecher der Bürgerinitiative Elmenhorst schließt sich den Aussagen an. 

Diskussion 
Führung der Landeanflüge 
Es wird der Gedanke geäußert, dass die Flugzeuge beim Landeanflug nicht jedes Mal in der 
gleichen Schneise fliegen sollten, sondern immer leicht versetzt und der Leitstrahl aufgefächert 
wird, um die Emissionen auf breiterer Fläche zu verteilen und die betroffenen Personen zeitweise 
zu entlasten. Den Bürgern ist es zudem unklar, wieso die Flugzeuge genau über die besiedelten 
Gebiete schweben, wenn es zwischen den Siedlungen auch unbewohnte Flecken gibt. 

Eine Möglichkeit, die Belastung auf dem Leitstrahl zu senken, ist der sogenannte „segmented 
approach“. Dabei wird der Leitstrahl von der Seite angeflogen, um dichter besiedelte Gebiete zu 
entlasten. Am Flughafen Frankfurt am Main existiert dieses Verfahren bereits, eine Anwendung ist 
allerdings wegen Kapazitätsproblemen nur in verkehrsarmen Zeiten möglich.  
Ein im Publikum sitzender Pilot erklärt zudem, dass dem Leitstrahl eine 2-Grad-Toleranz 
beigemessen werde und dies vom Boden aus gesehen gelegentlich nach einer starken 
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Abweichung vom Leitstrahl anmute – obwohl exakt der gleiche Kurs geflogen werde. Darüber 
hinaus werden während des Landeanfluges die Landeklappen gesetzt, was zu einer Veränderung 
der Schallfrequenz führe, die vom menschlichen Ohr als lauteres Geräusch wahrgenommen 
werde. Die Umsetzung der Vorschläge sei kaum möglich, erläutert der Pilot weiter. Da der 
Landeanflug ein sehr sensibles Unterfangen sei, müsse man genaue Kriterien einhalten, um eine 
sichere Landung zu garantieren und dazu gehöre unter anderem die exakte Einhaltung des 
Leitstrahls, dessen Verlauf in gleicher Flucht wie die Landebahn liege.  

Weiter wird aus dem Kreise der Kommission klargestellt, dass Kurvenflüge doppelt so viel Lärm 
erzeugen wie Geradeausflüge, was gegen die Flugkurve über dem Bereich Stormarn spräche. Mit 
Blick auf die konkrete Flugroutenwahl wird dargelegt, dass man die Innenstadt Hamburgs nicht mit 
noch mehr Emissionen belasten wolle, als sie diesen ohnehin schon ausgesetzt sei. Des Weiteren 
müsse man sich bei Start und Landung an der Windsituation orientieren, und diese war im 
vergangenen Jahr vorherrschend aus Süd-Westen.  

Ein Bürger erklärt, dass eine Veränderung des Geräuschpegels in ländlicheren Regionen viel 
deutlicher wahrgenommen werde, als in der Stadt, und die Stadtbewohner durch einen Überflug 
weniger betroffen seien, als die Landbewohner in den Gemeinden Ahrensburg, Stormarn, Jersbek 
usw.. 

Zur genauen Lärmüberwachung schlägt ein Bürger aus Bargteheide den Aufbau eines mobilen 
Lärmmessnetzes vor, welches von Privatleuten aus dem gesamten Bereich geführt werden sollte. 
Auf diese Weise sei eine verfeinerte Fluglärmaufnahme gewährleistet. Dem wird entgegnet, dass 
bereits umfangreiche Messungen im Kreis Stormarn stattfanden. 

Frau Pieroh-Joußen weist darauf hin, dass diese Messungen mit DIN-gerechten Geräten 
durchgeführt werden und dass eine Messung durch Privatleute mit semi-professionellem Material 
ungenau wäre. Insgesamt seien 13 feste Messstellen installiert und drei weitere mobil im Einsatz. 
Die mobilen Messstellen messen jeweils über einige Monate an einer Stelle Maximalpegel, 
Startpegel und Mittelungspegel. Ein Vertreter der BI Ahrensburg zweifelt die Verlässlichkeit der 
flughafeneigenen Messungen an. 

Regelungsänderung zur Anfluglänge in nautischen Meilen 
Die Änderung des Anfluges von vier nautischen Meilen auf sieben bis zehn nautische Meilen ist für 
mehrere Bürger nicht nachvollziehbar. Somit entfielen niedrige Anflüge über dem Hamburger 
Stadtgebiet. Im gleichen Zuge wurde die Mindestüberflughöhe über Ahrensburg auf 3000 Fuß 
angehoben, um diesen Bereich zu entlasten. Es wird deutlich, dass der Entschluss, die Anflüge auf 
den Hamburger Flughafen mit weniger als sieben nautischen Meilen abzuschaffen, ohne Vertreter 
der Stormarner Politik beschlossen wurde.  

Die Änderung der Anflugregelung wurde seitens der FLSK damals als positive Entscheidung 
deklariert. Nun – im Nachhinein – wird eingeräumt, dass die Emissionsentwicklung nicht den 
Erwartungen entspräche und man damals einfach nicht mit so viel zusätzlichem Fluglärm für den 
Bereich Stormarn gerechnet habe. 
Dieses Thema soll in der FLSK und in Gesprächen mit politischen Vertretern aus dem Kreis 
Stormarn vertiefend erörtert werden. 



Seite 4 von 5 

Flugtätigkeit 
Einige Bürger sind sich einig darüber, dass die Flugtätigkeit, vornehmlich am Wochenende und um 
die Feiertage zugenommen und die Flughöhe insgesamt abgenommen habe. Exemplarisch 
nennen sie das Pfingstwochenende. Eine gewollte Flughöhenreduzierung kann seitens der FLSK 
nicht bestätigt werden und soll daher noch mal geprüft werden. Es wird erklärt, dass die 
tatsächliche Flughöhe auch immer im individuellen Ermessen des Piloten liege. Worin die 
subjektive Wahrnehmung der Wochenend-Flugtätigkeit begründet sei, scheint den 
Sachverständigen allerdings unklar. Jedoch sei eine Landung nach 23 Uhr um 300% teurer als 
eine Landung zwischen 6 und 22 Uhr. 

Ein Bürger stellt fest, dass die Flugzeuge im Jahr 2016 ungewöhnlich oft in Richtung Nordosten 
gestartet seien. Die Anzahl der Gesamtflüge habe sich allerdings nicht erhöht. Frau Pieroh-Joußen 
erläutert, dass die vermehrten Flugstarts in Richtung Nord-Osten durch die ungewöhnliche 
Windsituation, die 2016 herrschte, bedingt seien.  

Expansionsvorhaben 
Auf Expansionsvorhaben des Hamburger Flughafens reagieren die Bürger gereizt. Sie hoffen auf 
eine Kapazitätsverringerung des Flughafens. Mit der geplanten Ausweitung der Reiseziele und den 
damit verbundenen höheren Passagierzahlen, gehen nach Meinung der Bürger eine stärkere 
Flugtätigkeit und höhere Lärmbelastung einher. Ein Sachverständiger entgegnet, dass das nicht 
der Fall sei. Bei höheren Passagierzahlen würde die Flugtätigkeit gleich bleiben, nur die Größe der 
Flugzeuge würde anwachsen. Dabei verweist er auf den Airbus A320neo, der in naher Zukunft 
eingesetzt werden soll und weniger Lärmemissionen verursachen soll.  Ein Vertreter der BI 
Ahrensburg erläutert daraufhin, dass die Erfahrung zeige, dass daraus keine Entkopplung 
zwischen Passagierzahlen und Fluglärm resultiere. Dem Flughafen Hamburg wird vorgeworfen, 
den Flughafen Lübeck „kannibalisiert“ zu haben und die von dort verkehrenden Airlines mit 
billigeren Angeboten „geködert“ zu haben. Es wird entgegnet, dass es sich die Hamburger 
Flughafen GmbH mit Blick auf die anderen großen Airlines nicht erlauben könne, entsprechende 
Köderangebote zu verhandeln. 

Ferner wird über eine signifikante Veränderung der Flotte (Ersatz durch Airbus A320neo) und den 
damit verbundenen Lärmminderungseffekten spekuliert. Spätestens im August dieses Jahres sei 
mit weiteren Informationen zum neuen Flugzeug zu rechnen. 

Pünktlichkeit 
Ein weiteres Thema des Abends ist die Pünktlichkeit der Flüge. Der Sprecher der BAW berichtet, 
dass im Mai 2016 über 80 Flugzeuge noch in der Zeit zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr gelandet 
sind. Jedoch fallen ca. 75% der Flugverspätungen in die erste halbe Stunde nach Ende der 
Betriebszeit. Er  wertet die Pünktlichkeitsoffensive als Marketing-Maßnahme, die bislang ohne 
Folgen geblieben sei. Seitens der FLSK wird darum gebeten, den Airlines bei der Umsetzung der 
Pünktlichkeitsoffensive die Zeit zu geben, die für ein fundiertes Urteil über tatsächliche Effekte 
erforderlich sei.  
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FLSK Kompetenzen und Kooperationen 

Auf Vorwürfe der Bürger gegen die FLSK, diese würde sich nicht ausreichend für die Belange der 
Bürger einsetzen und der Frage danach, was die FLSK gegen die Erweiterungspläne des 
Hamburger Flughafens unternehme, mahnt Harald Rösler zur Vernunft. Er betont, dass es der 
Plan der FLSK sei, Unpünktlichkeit zu minimieren und einen Kompromiss zwischen der Lautstärke 
des Flughafenbetriebs und der Nachfrage nach Flügen zu finden. Er weist darauf hin, dass der 
Flughafen auch ein Wirtschaftsfaktor der Region sei und erinnert die Bürger daran, auch die 
wirtschaftlichen Aspekte zu sehen. Er stellt heraus, dass die FLSK eine beratende Funktion 
innehabe, aber über keine Entscheidungskompetenzen verfüge. Er betont, dass die FLSK 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu einer verbesserten, gerechten Gesamtsituation 
gelangen möchte. 

Herr Hans-Werner Harmuth, Kreispräsident Stormarn, betont, dass eine Verlagerung von 
Emissionen das Problem nicht löse, sondern nur auf andere Regionen verlagere. 

Abschließend wird festgehalten, dass weiterer Gesprächsbedarf zum Fluglärm in Bargteheide und 
Umland bestehe und der Dialog fortzusetzen sei. Alle Beteiligten wünschen sich weitere 
Gespräche in dieser Runde – dann auch im Beisein von Politik und Verwaltung des Landes 
Schleswig-Holstein. 



Fluglärmschutz in Hamburg 
Dr. Gudrun Pieroh-Joußen 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Umwelt und Energie 

-Fluglärmschutzbeauftragte- 

Fluglärmschutzkommission vor Ort am 2.6.16 in Bargteheide 

wilkensan
Schreibmaschinentext
Anlage 1



     Schutz vor Fluglärm in Hamburg 

     Hamburger Flughafen Luftbild und Lage  



Herausforderung Fluglärmschutz 

• Spezielle Bahnbenutzungsregeln zum Schutz  

dichtbesiedelter Gebiete 

• Nachtflugbeschränkungen (23 – 6 Uhr) 

• Lärmoptimierte Abflugrouten 

• Lärmschutzhalle für Probeläufe 

• Betriebsvorschriften gegen Bodenlärm 

• Schallschutzfensterprogramme 

• Lärmabhängige Landeentgelte  
 

    Schutz vor Fluglärm in Hamburg 



Bahnbenutzungsregeln* 
• Starts nach Möglichkeit in Richtung Nordwesten 

(Befolgung ca. 60 %) 
• Zwischen 22  und 7 Uhr auch Landungen aus Richtung 

Nordwesten (Befolgung ca. 40 %) 
• Keine Starts und Landungen in/aus Richtung Südosten 

(Befolgung 94 – 97  %) 
Die Bahnbenutzungsregeln helfen, die Betroffenenzahlen zu 
minimieren.  
 
* Von den Regeln sind Abweichungen zulässig, wenn 
Sicherheitsgründe (z.B. Witterungs- und Bahnbedingungen) 
oder die Verkehrslage dazu zwingen  

Schutz vor Fluglärm in Hamburg 



  Schutz vor Fluglärm in Hamburg 

Verteilung der Flugbewegungen 2007 - 2015 



     Fluglärmschutz in Hamburg 

Nachtflugbeschränkungen Flughafen Hamburg 

Nachtflugsituation 2015: 158.000 Flüge insgesamt, davon  
7.000 Nachts (4,4 %). Davon ca. 6.100 in der Zeit 22-23 Uhr 



Schutz vor Fluglärm in Hamburg 

    Nachtflüge der letzten 10 Jahre 



Abflugrouten bei Start Richtung Nordost  

Schutz vor Fluglärm in Hamburg 

Abflugroute: 
Bis 5000 Fuß 
(ca. 1500 m) 
für Jets, bis 
3000 Fuß  
(ca. 1000 m) 
für Turboprop 
verbindlich 
 
Keine Vorgabe 
für den 
Steigwinkel! 
 

LBE  
ECKERN 

LUB 

RAMAR AMLUH 

11.5.16 



   Schutz vor Fluglärm in Hamburg 

Anflugwege Kreis Stormarn 
Anflugwinkel 
3° verbindlich 
(ab Beginn 
Endanflug) 
Mindest- 
anfluglänge 
7 nautische 
Meilen 
22:30 – 6 Uhr 
10 nautische 
Meilen  
Verteilung ca. 
70 % > 10 NM  

17.5.16 
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Schutz vor Fluglärm in Hamburg 

Empfehlungen der Fluglärmschutzkommission zum 
16-Punkte-Plan der Hamburger Bürgerschaft (215. FLSK) 

• Einen generellen Anflug von mindestens 10 nautischen
Meilen (NM) lehnt die Fluglärmschutzkommission ab.

• Die Verlängerung des Anfluges von 4 auf 7 NM für Sicht-  
und Instrumentenanflüge wird empfohlen

• Dabei sollen stärker besiedelte Areale im Kreis Stormarn
nach Möglichkeit umflogen werden

• Am Wochenende bis 10 Uhr und nach 20 Uhr soll
über 10 NM angeflogen werden

• Die Mindestflughöhe über Ahrensburg bei Landungen
wird auf 3000 Fuß (916 m) angehoben



  
Weitere Informationen zum Thema Fluglärm unter  

www.hamburg.de/fluglaerm 
 

Flugverläufe unter 
www.travis.hamburg-airport.de 

 
 

Zum Nachlesen 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 

      Schutz vor Fluglärm in Hamburg 

http://www.hamburg.de/fluglaerm
http://www.travis.hamburg-airport.de/
http://www.travis.hamburg-airport.de/
http://www.travis.hamburg-airport.de/


Schutz von Fluglärm in Hamburg 
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Schutz von Fluglärm in Hamburg 

Entwicklung Beschwerdezahlen 2011 - 2015 



Pünktlichkeitsoffensive (Air Berlin, Condor, easyjet, 
Germanwings, Lufthansa, Hamburg Airport): 

- Flugplanung (Pufferzeiten) 
- Operationelle Reserven 
- Sprinter-Flüge 
- Pünktlichkeitsmanagement (schnellere 

Abfertigung etc.) 
- Prozessoptimierung 

- Selbstverpflichtung der Luftfahrtunternehmen der 
FLSB die Verspätungsgründe zur Prüfung 
mitzuteilen 
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Schutz von Fluglärm in Hamburg 



vermeiden ! 

vermindern !

begrenzen !

ausgleichen !

Fluglärm im Kreis Stormarn

Anlage 2



Mehr als 90 % der Flugziele 

liegen südlich von Hamburg !

259 Flugziele: davon 15 % 
der Ziele < 500 km

Graphik: Flughafen Hamburg GmbH

Jedoch werden 

75 % der Flug-

bewegungen über 

den Nordosten oder 

den Nordwesten 

abgewickelt ! 

Fliegen von und nach Hamburg
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Centerline & Final Approach Point

10 NM

7 NM

4 NM

Starts über RWY S-05

Landungen über 
RWY L-23

Final Approach Point (FAP)

finaler Sinkanflug mit 3° Neigung

Endanflugpunkt für ILS

Topographie: DFS Stanly Track



Flugspuren (Kreis Stormarn)

Ahrensburg

Großhansdorf

Bargteheide

Hammoor

Delingsdorf
Timmerhorn

Tremsbüttel

FischbekElmenhorst
Bargfeld-Stegen

Ammersbek

Abflüge
Anflüge

IST-
ZUSTAND

Flugspuren: DFS Stanly Track

Bestehender Missstand: Auf dicht besiedelte Ortschaften wird 

bei den An- und Abflügen keine Rücksicht genommen !



Satellitengestütztes Anflugsystem (GBAS)

Abflugrouten analog zu 
MNR-Anflugrouten

MNR-
Anflugrouten

Ahrensburg

Großhansdorf

Bargteheide

Hammoor

Delingsdorf
Timmerhorn

Tremsbüttel

FischbekElmenhorst
Bargfeld-Stegen

Ammersbek

SOLL-
ZUSTAND

Ziel: Reduzierung der Anzahl an Fluglärmbetroffenen 

ohne wesentliche neue Betroffenheiten zu schaffen !

10 NM



Luftraumüberwachungszone (ADIZ)

Die Air Defense Identification Zone (ADIZ) erstreckte sich bis 1989 entlang der 

deutsch-deutschen Grenze. Sie galt gleichermaßen für Instrumenten- und Sichtflüge.

Die ADIZ wurde von der NATO eingerichtet, um bei absichtlichen oder versehentlichen 

Annäherungen an die deutsch-deutsche Grenze rechtzeitig eingreifen zu können. Abgesehen 
von speziellen Korridoren, durfte die Zone nur mit vorher abgegebenem Flugplan und unter 
Luftverkehrskontrolle beflogen werden. Abweichungen vom Flugplan waren unzulässig.

Ahrensburg



Fluglärmschutzallianz (FLSA)

Präambel:

Die „Allianz für den Fluglärmschutz“ soll dazu beitragen, den Flugverkehr im Einklang mit den 

Interessen der Fluglärmbetroffenen und den Nutzern zu einem stadtverträglichen Flughafen
auszugestalten und Fortschritte im Bereich des aktiven und passiven Fluglärmschutzes zu 

erzielen. Sie stellt auch eine Dialogplattform für eine konstruktive Verständigung zwischen 

den Fluglärmbetroffenen, den Nutzern und den Entscheidungsträgern dar und bietet dazu 

ein Forum für den Austausch zu Problemen und über Verbesserungsvorschläge.

Aufgabe und Ziel:

Betroffene Verursacher

Ziel der „Allianz für den 

Fluglärmschutz“ ist es, einen 

Beitrag zur nachhaltigen 

Fluglärmreduzierung und zur 

Verbesserung des aktiven 

und passiven Fluglärm-

schutzes zu leisten.

Ziel der „Allianz für den Fluglärmschutz“ ist es, - unter 

Berücksichtigung der Entwicklungsziele des Flughafens, der 

bestehenden Betriebsgenehmigung und im Rahmen der 

rechtlichen Möglichkeiten - einen gemeinsamen Beitrag zur 

nachhaltigen Verbesserung des aktiven und passiven 

Fluglärmschutzes zu leisten. Möglichkeiten der Reduzierung 

des Fluglärms sollen fortlaufend geprüft werden.



Langjährige prozentuale Bahnverteilung
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Daten: BUE Hamburg



Bürgerverträglicher Flughafenbetrieb

• Wer als Eigentümer und Betreiber die Vorteile eines 
innerstädtischen Flughafens inmitten einer dicht besiedelten 
Metropolregion nutzen will, muss die Nachteile (umfassende 

Betriebseinschränkungen zum Schutz der Bevölkerung) 

vollumfänglich akzeptieren, d.h. besondere Rücksicht auf die 

vom Fluglärm betroffenen Bürgerinnen und Bürger nehmen !

• Die Interessen des Haupteigentümers sowie der Genehmigungs-
und Kontrollbehörde der Flughafen Hamburg GmbH - die der 

FHH - müssen zukünftig von getrennten staatlichen Stellen wahr-

genommen werden, statt wie bisher, ausschließlich durch die 

Hamburger Wirtschaftsbehörde (BWVI). Nur auf diese Weise 

lässt sich die Besorgnis von Interessenskonflikten und mangel-
hafter Konfliktbewältigung sowie Abwägungsfehlern zu Lasten 
der Bevölkerung effektiv vermeiden.



zu viel ! 

zu spät ! 

zu laut ! 

zu tief ! 

Anhang
Flugspuren: DFS Stanly Track



Zuständigkeiten

Recht auf eine gute Verwaltung (Grundrecht gemäß Artikel 41             

der EU-Charta; Teil II zum Vertrag über eine Verfassung für Europa)

• M. Sarach (michael.sarach@ahrensburg.de) - Stormarner Vertreter in der 

Fluglärmschutzkommission (FLSK)

• H. Harmuth (h.harmuth@kreis-stormarn.de) - Mitglied in der „Allianz für 

Fluglärmschutz“

• A. Brückner (alexander.brueckner@melur.landsh.de) - Referent (Luftverkehr) 

im MELUR Schleswig-Holstein

• G. Pieroh-Joussen (gudrun.pieroh-joussen@bue.hamburg.de) -

Fluglärmschutzbeauftragte (BUE Hamburg)

• H. Rösler (harald.roesler@hamburg-nord.hamburg.de) - Vorsitzender 

Fluglärmschutzkommission (FLSK)

• A. Wächter (Andrea.Waechter@dfs.de ) - DFS GmbH, Tower Hamburg

• C. Schierhorn (Christine.schierhorn@dfs.de ) - DFS GmbH, Anflugkontrolle 

Bremen

• A. Schmidt (aschmidt@ham.airport.de) - Umweltbeauftragter der Flughafen 

Hamburg GmbH



Kreis Stormarn: Einwohnerzahl & -dichte



Fluglärmpegel (Kreis Stormarn)

Station Zeitraum
< 59 

dB(A)
< 64 

dB(A)
< 69 

dB(A)
< 74 

dB(A)
< 79 

dB(A)
< 84 

dB(A)

Ahrensburg
(Rathaus)

12/14 -

03/15
36,8 % 46,7 % 13,7 % 2,3 % 0,5 %

Ahrensburg
(Hamburger Str.)

01/15 -

02/15
19,4 % 48,1 % 27,1 % 4,7 % 0,8 %

Bargteheide
(Am Krögen)

03/15 -

07/15
10,3 % 44,3 % 35,2 % 9,9 % 0,2 %

Elmenhorst
(Erlenweg)

07/15 -

08/15
13,8 % 38,6 % 34,5 % 12,8 % 0,3 %

Elmenhorst
(Schulstr.)

03/15 -

06/15
15,4 % 45,3 % 35,4 % 3,7 % 0,1 %

Jersbek
(Langereihe)

05/15 -

06/15
3,8 % 23,5 % 48,9 % 23,6 % 0,1 %

Jersbek
(Timmerhorn)

06/15 -

08/15
10,5 % 35,2 % 44,1 % 9,9 % 0,3 %

Daten: Mobile Messstationen der Flughafen Hamburg GmbH



Fluglärmbeschwerden

Daten: BUE HH
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Fluglärmkontingent
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Fluglärmbevorratung: 6,5 km² mit einem 
Dauerschallpegel von mind. 62 dB(A); entspricht 
ca. 90.000 zusätzlichen Flugbewegungen pro Jahr
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Daten: Flughafen Hamburg GmbH



Fluglärmausbreitung
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Berechnung: Ausdehnung Fluglärmteppich in Quadratkilometer gemäß Fluglärmkontingent, 

dividiert durch die Anzahl (gerichteter) Flugbewegungen der sechs verkehrsreichsten Monate
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Je Flugbewegung steigt die dauerhaft belärmte Fläche drastisch an !

Dauerschall-

Lärmzunahme mit 

mind. 62 dB(A) von 

2003 (138,7 m²) auf 

2015 (157,9 m²); 

d.h. um 14 %

Daten:  BUE HH / FHG GmbH



Flugzeug-Lärmklassenentwicklung

Daten: 
BUE HH /
FHG GmbH



Anzahl Nachtflüge
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Verspätungsgründe
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10 %
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 Technik
 Wetter

 Unbekannt
 Sonstige Flugsicherung

 Tagesrotation

7 von 10 

verspätete Flüge 

sind vermeidbar -

vermeidbarer 

Fluglärm ist 

unzumutbar !



Hauptbelastungszeiten
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Urteil des BVerwG (4C 8.09): „In den 

Betriebsrandzeiten muss der Fluglärm 

langsam anschwellen bzw. abklingen“ 
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Lärmbelastungsvergleich

Quelle: NORAH-Studie (2015)

Im Vergleich zu Straßen und Schienenlärm wird Fluglärm als wesentlich störender wahr-
genommen ! – Bei 65 dB(A) Dauerschallpegel erachten „nur“ 25 % Straßen- und Schienen-
lärm als stark bzw. äußerst belästigend, jedoch 95 % den Fluglärm. Um ein vergleichbares 

Belastungsniveau abzubilden, reichen beim Fluglärm bereits 42,5 dB(A) aus !



Flugverkehrsbedingter Lärmanstieg

DLFD-Messstelle 

Hamburg-Osdorf

DLFD-Messstelle 

Hamburg-Lemsahl

Die Lärmzunahme 
(delta dB(A)) durch die 

Flugbewegungen be-

trägt an beiden Stand-

orten ca. 30 dB(A). Dies 

entspricht einer 

Verachtfachung der 
Lautstärke sowie einer 

Verdreißigfachung der 
Schallleistung. Laut 

Bundesimmissions-

schutzverordnung

(BImSchV) ist eine 

Lärmzunahme dann 

wesentlich, wenn der 

Beurteilungspegel des 

Verkehrslärms um 

mindestens 3 dB(A) 
zunimmt. 

Grundbelastung

Fluglärmanteil

Grundbelastung



Woher der Wind weht …
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Genehmigungslage & Ausbauprogramme

• Genehmigungsurkunde für den Flughafenbetrieb (1956)
• Weitgehende Sperrung der „Alsterdorfbahn“ für Starts und 

Landungen (1961)
• Betriebsgenehmigung für die Flughafen Hamburg GmbH 

(1967)
• Festsetzung der Nachtflugbeschränkungen sowie eines Teils 

der Bahnbenutzungsregeln  (1971)
• Planfeststellungsbeschluss für die Erweiterung des      

Vorfeldes 2 und den Bau des Vorfeldes 3 sowie weiterer 

Infrastrukturmaßnahmen (1998)
• Erneuerung / Erweiterung / Neubau des Terminals 1 & 2 

(2005), der AirportPlaza (2008), des S-Bahn-Anschlusses 
(2008), des Luftfrachtzentrums (2015), des Hauptvorfeldes 
(2016) - alles ohne Umweltverträglichkeitsprüfung !



Genehmigungsurkunde (1956)



Sperrung RWY-S15/L33  (1961)



Betriebsgenehmigung (1967)



Nachtflugbeschränkungen  (1971)

7 Uhr bis 22 Uhr

22 Uhr bis 7 Uhr

2

23 Uhr bis 6 Uhr



Planfeststellungsbeschluss (1998)

140 EINWENDUNGSKOMPLEXE



Planfeststellungsbeschluss (1998)

8 ANTRÄGE

TENOR (Planfeststellungsbehörde)
„Die Bewertung der zu erwartenden 

Umweltauswirkungen ergibt, dass diese der 

Zulässigkeit des Vorhabens nicht entgegen 

stehen. Die Maßnahme ist vorrangig vor dem 

Eingriff in Natur und Landschaft“



Fluglärmschutzgesetz (2007)

Dauerschallpegel für neue oder wesentlich baulich erweiterte        
zivile Flugplätze im Sinne § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2:

Hamburg

65 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

6 mal 
57 dB(A)



EU-Betriebsbeschränkungsrichtlinie (2014)

Auf Flughäfen mit besonderen Lärmproblemen sind - mit Verweis auf 
„ausgewogenen Ansatz der ICAO -Balanced Approach“ - Maßnahmen zur 

Reduzierung der Lärmbelästigungen erforderlich. Dies trifft in Hamburg zu !



Lasten- / Nutzenvergleich

Flughafen Hamburg GmbH - FHG: 

• ca. 1.850 Arbeitsplätze (Rang 43)
• mind. 150.000 Flugbewegungen pro Jahr
• 46 Mio. Euro Gewinn in 2015

Lufthansa Technik GmbH - LT: 

• ca. 9.750 Arbeitsplätze (Rang 4)
• max.  1.000 Flugbewegungen pro Jahr
• 335 Mio. Euro Gewinn in 2015 
• (Spanne von 318 Mio. - 445 Mio. Euro)

Airbus Hamburg GmbH: 

• ca. 12.500 Arbeitsplätze (Rang 1)
• max.  10.000 Flugbewegungen pro Jahr
• 921 Mio. Euro Gewinn allein im dritten 

Quartal 2015 für die Airbus S.A.S.

FHG LTAirbus
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„Gewinn“ für Airbus und LT: Diverse Quellen 

(Internet) - Verifizierung erforderlich



Forderungskatalog (I)

• Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem heutigen 
Stand des Wissens und der 
heutigen Rechtsprechung

• Einführung eines echten 
Nachtflugverbotes in der Zeit 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 
(werktags) sowie 22 Uhr und   
8 Uhr (Sonn- und Feiertags)

• Festlegung von verbindlichen 
MNR-Anflug- und -Abflug-
korridoren für den Kreis 
Stormarn



Forderungskatalog (II)

• Weitere deutliche Erhöhung der lärm- sowie             
zeitabhängigen Start- / Landegebühren

• Neuausweisung der Fluglärmschutzzonen mit Z1Leq = 60 
dB(A),  Z2Leq = 55 dB(A) und Z-NachtLeq = 50 dB(A)

• Verbot des sog. 
„Flachstartverfahren“

• Festsetzung eines 
„Fluglärmschutzeuro“ 
je Start / Landung

• Ächtung sittenwidriger 
Flugpreise und 
Streichung sämtlicher 
finanzieller Anreiz-
systeme
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